
Verordnung

über das Wasserschutzgebiet in der Gemarkung Hasberg (Landkreis Unterallgäu) für die 

öffentliche Wasserversorgung des Ortsteiles Hasberg, Markt Kirchheim (Brunnen 

auf dem Grundstück Fl.Nr. 350 der Gemarkung Hasberg)

Vom 21. November 2011

Das Landratsamt Unterallgäu erlässt aufgrund des § 51 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 und § 52 des Wasserhaus

haltsgesetzes (WHG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), geändert durch 

Art. 12 des Gesetzes vom 11. August 2010 (BGBl. I S. 1163), i.V.m. Art. 31 Abs. 2 und 63 des Bayer. 

Wassergesetzes (BayWG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 25. Februar 2010 (GVBI S. 66, BayRS 7531 

UG), folgende Verordnung:

§1

Allgemeines

Zur Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung für den Ortsteil Hasberg, Markt Kirchheim, wird 

das in § 2 näher umschriebene Schutzgebiet festgesetzt. Für dieses Gebiet werden die Anordnungen 

nach den §§ 3 bis 7 erlassen. Begünstigter der Schutzgebietsfestsetzung ist der Markt Kirchheim.

§ 2

Schutzgebiet

(1) Das Schutzgebiet besteht aus 

einem Fassungsbereich,

einer engeren Schutzzone, 

einer weiteren Schutzzone.

(2) Die Grenzen des Schutzgebietes und der einzelnen Schutzzonen sind in dem im Anhang (Anlage 

1) veröffentlichten Lageplan eingetragen, der Bestandteil dieser Verordnung ist. Für die genaue 

Grenzziehung ist ein Lageplan im Maßstab 1 : 1 000 maßgebend, der im Landratsamt Unterallgäu und 

in der Verwaltung des Marktes Kirchheim niedergelegt ist; er kann dort während der Dienststunden 

eingesehen werden. Die genaue Grenze der Schutzzone verläuft auf der jeweils gekennzeichneten 

Grundstücksgrenze oder, wenn die Schutzzonengrenze ein Grundstück schneidet, auf der der Fas

sung näheren Kante der gekennzeichneten Linie.



(3) Veränderungen der Grenzen oder der Bezeichnungen der im Schutzgebiet gelegenen Grundstü

cke berühren die festgesetzten Grenzen der Schutzzonen nicht.

(4) Der Fassungsbereich ist durch eine Umzäunung, die engere Schutzzone und die weitere Schutz

zone sind, soweit erforderlich, in der Natur in geeigneter Weise kenntlich gemacht.

§3

Verbotene oder nur beschränkt zulässige Handlungen

(1) Es sind

in der weiteren 

Schutzzone

in der engeren 

Schutzzone

entspricht Zone III II

1. bei Eingriffen in den Boden und den Untergrund (ausgenommen in Verbindung mit den nach 

Nrn. 2 bis 5 zugelassenen Maßnahmen)

1.1 Aufschlüsse oder Veränderun

gen der Erdoberfläche, auch 

wenn Grundwasser nicht aufge

deckt wird, vorzunehmen oder 

zu erweitern; insbesondere 

Fischteiche, Kies, Sand und 

Tongruben, Steinbrüche, Über

tagebergbau und Torfstiche

nur zulässig bei einer Auf

schlusstiefe bis 5 m unter 

GOK

verboten, ausgenommen Bo

denbearbeitung im Rahmen 

der ordnungsgemäßen land 

und forstwirtschaftlichen Nut

zung

1.2 Wiederverfüllung von Erdauf

schlüssen, Baugruben und Lei

tungsgräben sowie Geländeauf

füllungen

nur zulässig mit dem ur

sprünglichen Erdaushub im 

Zuge von Baumaßnahmen 

und mit Wiederherstellung 

der Bodenauflage

verboten

1.3 Leitungen verlegen oder erneu

ern (ohne Nrn. 2.1, 3.5 und 

6.11)

 verboten

1.4 Durchführung von Bohrungen nur zulässig für Bodenunter

suchungen bis 5 m unter 

GOK

nur zulässig für Bodenunter

suchungen bis zu 1 m Tiefe

2. bei Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (siehe Anlage 2, Ziffer 1)

2.1 Rohrleitungsanlagen zum Be

fördern von wassergefährden

den Stoffen zu errichten oder zu 

erweitern

verboten



in der weiteren 

Schutzzone

in der engeren 

Schutzzone

entspricht Zone III II

2.2 Anlagen nach § 62 WHG zum 

Umgang mit wassergefährden

den Stoffen zu errichten oder zu 

erweitern

nur zulässig entsprechend 

Anlage 2, Ziffer 2, für Anla

gen, wie sie im Rahmen von 

Haushalt und Landwirtschaft 

(max. 1 Jahresbedarf) üblich 

sind

verboten

2.3 Umgang mit wassergefährden

den Stoffen nach § 62 WHG au

ßerhalb von Anlagen nach Nr. 

2.2 (siehe Anlage 2, Ziffer 3)

 verboten

3. bei Abwasserbeseitigung und Abwasseranlagen

3.1 Abwasserbehandlungsanlagen 

zu errichten oder zu erweitern

nur zulässig für Kleinkläran

lagen mit biologischer Reini

gungsstufe

  für Klärbecken und gru

ben in monolithischer 

Bauweise,

  für Teichanlagen und 

Pflanzenbeete mit künstli

cher Sohleabdichtung,

wenn die Dichtheit und 

Standsicherheit durch geeig

nete Konzeption, Bauausfüh

rung und Bauabnahme si

chergestellt ist

nur zulässig für Kleinkläran

lagen ohne biologische Rei

nigungsstufe bei Vorliegen 

der Voraussetzungen nach 

Art. 41 Abs. 2 und 3 BayBO 

(siehe Anlage 2, Ziffer 4)

verboten

3.2 Ausbringen von Abwasser verboten, ausgenommen ge

reinigtes Abwasser aus dem 

Ablauf von Kleinkläranlagen 

zusammen mit Gülle oder 

Jauche zur landwirtschaftli

chen Verwertung

verboten

3.3 Anlagen zur Versickerung von 

Abwasser zu errichten oder zu 

erweitern

verboten



in der weiteren 

Schutzzone

in der engeren 

Schutzzone

entspricht Zone III II

3.4 Anlagen zur Versickerung des 

von Dachflächen abfließenden 

Wassers zu errichten oder zu 

erweitern (auf die Erlaubnis

pflicht nach § 8 Abs. 1 WHG 

i.V.m. § 1 NWFreiV wird hinge

wiesen)

 verboten

3.5 Abwasserleitungen und zugehö

rige Anlagen zu errichten 

oder zu erweitern

nur zulässig zum Ableiten 

von Abwasser, wenn die 

Dichtheit der Entwässe

rungsanlagen vor Inbetrieb

nahme durch Druckprobe 

nachgewiesen und wieder

kehrend alle 5 Jahre durch 

Sichtprüfung (Kanalbegehung 

oder Kamerabefahrung) und 

alle 10 Jahre durch Druck

probe (mittels Wasser oder 

Luft) oder ein anderes gleich

wertiges Verfahren überprüft 

wird1. (Das Durchleiten von 

außerhalb des Wasserschutz

gebietes gesammeltem Ab

wasser ist verboten.)

verboten

4. bei Verkehrswegen, Plätzen mit besonderer Zweckbestimmung, Hausgärten, sonstigen 

Handlungen

4.1 Straßen, Wege und sonstige 

Verkehrsflächen zu errichten 

oder zu erweitern

  nur zulässig für klassifizier

te Straßen, wenn die 

„Richtlinien für bautechni

sche Maßnahmen an Stra

ßen in Wassergewin 

nungsgebieten (RiStWag)" 

in der jeweils geltenden 

Fassung beachtet werden

  ansonsten nur zulässig wie 

in Zone II

nur zulässig

  für öffentliche Feld und 

Waldwege, beschränkt

öffentliche Wege, Eigen

tümerwege und Privatwe

ge und

  bei breitflächigem Versi

ckern des abfließenden 

Wassers

1 Ansonsten gelten für die Kanalnetzüberwachung die Vorschriften des Dritten Teils des Anhangs 2 der Verord

nung zur Eigenüberwachung von Wasserversorgungs und Abwasseranlagen (EigenÜberwachungsverordnung

  EÜV) in der jeweils geltenden Fassung.



in der weiteren 

Schutzzone

in der engeren 

Schutzzone

entspricht Zone III II

4.2 wassergefährdende auswasch

bare oder auslaugbare Materia

lien (z.B. Schlacke, Teer, Im

prägniermittel u.ä.) zum Stra

ßen, Wege, Eisenbahn oder 

Wasserbau zu verwenden

verboten

4.3 Baustelleneinrichtungen, Bau

stofflager zu errichten oder zu 

erweitern

— verboten

4.4 Bade oder Zeltplätze einzurich

ten oder zu erweitern; Camping 

aller Art

nur zulässig mit Abwasser

entsorgung über eine dichte 

Sammelentwässerung unter 

Beachtung von Nr. 3.5

verboten

4.5 Sportanlagen zu errichten oder 

zu erweitern

  nur zulässig mit Abwas

serentsorgung über eine 

dichte Sammelentwässe

rung unter Beachtung von 

Nr. 3.5

  verboten für Tontauben 

schießanlagen und Motor

sportanlagen

verboten

4.6 Großveranstaltungen durchzu

führen

  nur zulässig mit ordnungs

gemäßer Abwasserentsor

gung und ausreichenden, 

befestigten Parkplätzen 

(wie z.B. bei Sportanlagen)

  verboten für Geländemo

torsport

verboten

4.7 Friedhöfe zu errichten oder zu 

erweitern
verboten

4.8 militärische Übungen durchzu

führen

verboten, ausgenommen das Durchfahren auf klassifizierten 

Straßen

4.9 Anwendung von Pflanzen

schutzmitteln auf Freilandflä

chen, die nicht land, forstwirt

schaftlich oder gärtnerisch ge

nutzt werden (z.B. Verkehrswe

ge, Rasenflächen, Friedhöfe, 

Sportanlagen)

verboten

4.10 Düngen mit Stickstoffdüngern nur zulässig bei standort 

und bedarfsgerechter Dün

gung

nur zulässig bei standort 

und bedarfsgerechter Dün

gung mit Mineraldünger



in der weiteren 

Schutzzone

in der engeren 

Schutzzone

entspricht Zone III II

4.11 Beregnung von öffentlichen 

Grünanlagen, Rasensport und 

Golfplätzen

nur zulässig nach Maßgabe c 

bis zu einer Bodenfeuchte vo 

pazität

er Beregnungsberatung oder 

n 70 % der nutzbaren Feldka

5. bei baulichen Anlagen

5.1 bauliche Anlagen zu errichten 

oder zu erweitern

nur zulässig, wenn

  das ggf. anfallende häusli

che oder gewerbliche Ab

wasser bei Einhaltung der 

Anforderungen nach Nr. 3 

in eine dichte Sammel

entwässerung eingeleitet 

oder in einer zulässigen 

Kleinkläranlage behandelt 

wird

und

  die Gründungssohle nicht 

tiefer als 5 m unter GOK 

liegt

verboten

5.2 Ausweisung neuer Baugebiete verboten

5.3 Stallungen zu errichten oder zu 

erweitern2

nur zulässig, wenn die An

forderungen gemäß Anlage 

2, Ziffer 5, eingehalten wer

den

verboten

5.4 Anlagen zum Lagern und Abfül

len von Jauche, Gülle, Silagesi 

ckersaft zu errichten oder zu 

erweitern2

nur zulässig mit Leckageer

kennung oder gleichwertiger 

Kontrollmöglichkeit der ge

samten Anlage einschließlich 

Zuleitungen bei Einhaltung 

der Anforderungen nach Nr. 

5.1

verboten

6. bei landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und gärtnerischen (Erwerbsgartenbau) Flä

chennutzungen

6.1 Düngen mit Gülle, Jauche, 

Festmist, Gärresten aus Biogas 

anlagen, Festmistkompost und 

seuchenhygienisch bedenkli

chen Stoffen (z.B. Pansenmist)

nur zulässig wie bei Nr. 6.2

verboten

2 Es wird auf den Anhang 5 „Besondere Anforderungen an Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle, Festmist, 

Silagesickersäften (JGSAnlagen)" der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über 

Fachbetriebe (Anlagenverordnung   VAwS) in der jeweils geltenden Fassung hingewiesen, der nähere Ausführungen zur 

baulichen Gestaltung (u.a. Leckageerkennung) enthält. Arbeitsblätter mit Musterplänen sind bei der ALB Bayern e.V. er

hältlich (Arbeitsblatt Nr. 10.15.04 „Lagerung von Flüssigmist", Nr. 10.15.07 „Lagerung von Festmist", Nr. 10.09.01 „Flach

silos und Sickersaftableitung").



in der weiteren 

Schutzzone

in der engeren 

Schutzzone

entspricht Zone III II

6.2 Düngen mit sonstigen organi

schen und mineralischen Stick

stoffdüngern (ohne Nr. 6.3)

nur zulässig, wenn die Stickstoffdüngung in zeit und be

darfsgerechten Gaben erfolgt, insbesondere nicht

  auf abgeernteten Flächen ohne unmittelbar folgenden 

Zwischen oder Hauptfruchtanbau

  auf Grünland vom 15.11. bis 15.02. (ausgenommen 

Festmist in Zone III)

auf Ackerland vom 01.11. bis 15.02. (ausgenommen 

Festmist in Zone III)

  auf Brachland

6.3 Ausbringen oder Lagern von 

Klärschlamm, klärschlammhalti

gen Düngemitteln, Fäkalschlamm 

oder Gärresten bzw. Kompost 

aus zentralen Bioabfallanlagen

verboten

6.4 ganzjährige Bodendeckung durch 

Zwischen oder Hauptfrucht

erforderlich, soweit fruchtfolge und witterungsbedingt 

möglich.

Eine wegen der nachfolgenden Fruchtart unvermeidbare 

Winterfurche darf erst ab 15.11. erfolgen. Die Zwischen

frucht vor Mais darf erst ab 21.03. eingearbeitet werden.

6.5 Lagern von Festmist, Sekundär

rohstoffdünger oder Mineral

dünger auf unbefestigten Flä

chen

verboten, ausgenommen Kalk

dünger; Mineraldünger und 

Schwarzkalk nur zulässig, 

sofern gegen Niederschlag 

dicht abgedeckt

verboten

6.6 Gärfutterlagerung außerhalb von 

ortsfesten Anlagen

nur zulässig in allseitig dich

ten Foliensilos bei Siliergut 

ohne Gärsafterwartung so

wie Ballensilage

verboten

6.7 Beweidung, Freiland, Koppel

und Pferchtierhaltung

nur zulässig auf Grünland 

ohne dauerhafte flächige 

Verletzung der Grasnarbe 

(siehe Anlage 2, Ziffer 6) 

oder für bestehende Nut

zungen, die unmittelbar an 

vorhandene Stallungen ge

bunden sind

verboten

6.8 Wildfutterplätze und Wildgatter 

zu errichten 
verboten

6.9 Anwendung von Pflanzenschutz

mitteln aus Luftfahrzeugen oder 

zur Bodenentseuchung

verboten



in der weiteren 

Schutzzone

in der engeren 

Schutzzone

entspricht Zone III II

6.10 Beregnung landwirtschaftlicher 

oder gärtnerisch genutzter Flä

chen

nur zulässig nach Maßgabe c 

bis zu einer Bodenfeuchte vo 

pazität

er Beregnungsberatung oder 

n 70 % der nutzbaren Feldka

6.11 landwirtschaftliche Dräne und 

zugehörige Vorflutgräben anzu

legen oder zu ändern

nur zulässig bei Instandsetzungs und Pflegemaßnahmen

6.12 besondere Nutzungen im Sinne 

von Anlage 2, Ziffer 7, neu anzu

legen oder zu erweitern

nur zulässig in Gewächshäu

sern mit geschlossenem 

Entwässerungssystem

verboten

6.13 Nasskonservierung von Rund

holz
verboten

(2) Im Fassungsbereich (Schutzzone I) sind sämtliche in Abs. 1 aufgeführten Handlungen verboten. 

Das Betreten ist nur zulässig für Handlungen im Rahmen der Wassergewinnung und ableitung durch 

Befugte des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, 

oder der von ihm Beauftragten.

(3) Die Verbote und Beschränkungen der Absätze 1 und 2 gelten hinsichtlich der Nummern 1.3, 3.4 

und 5.1 nicht für Handlungen im Rahmen der Wassergewinnung und ableitung des Trägers der öf

fentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder der von ihm Beauftrag

ten.

§ 4

Befreiungen

(1) Für die Erteilung von Befreiungen von den Verboten und Beschränkungen des § 3 sowie von den 

Duldungspflichten der §§ 6 und 7 gilt § 52 Abs. 1 Sätze 2 und 3 WHG.

(2) Die Befreiung nach § 52 Abs. 1 Satz 2 WHG ist widerruflich; sie kann mit Inhalts und Nebenbe

stimmungen verbunden werden und bedarf der Schriftform.

(3) Im Falle des Widerrufs kann das Landratsamt Unterallgäu vom Grundstückseigentümer verlan

gen, dass der frühere Zustand wiederhergestellt wird, sofern es das Wohl der Allgemeinheit, insbe

sondere der Schutz der Wasserversorgung, erfordert.



%

Beseitigung und Änderung bestehender Einrichtungen

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes ha

ben die Beseitigung oder Änderung von Einrichtungen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 

Verordnung bestehen und deren Bestand, Errichtung, Erweiterung oder Betrieb unter die Verbote 

des § 3 fallen, auf Anordnung des Landratsamtes Unterallgäu zu dulden, sofern sie nicht schon nach 

anderen Vorschriften verpflichtet sind, die Einrichtung zu beseitigen oder zu ändern.

(2) Für Maßnahmen nach Abs. 1 ist gemäß § 52 Abs. 4 WHG i.V.m. §§ 96 bis 98 WHG und Art. 57 

BayWG Entschädigung zu leisten.

§5

§6

Kennzeichnung des Schutzgebietes

Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes haben 

zu dulden, dass die Grenzen des Fassungsbereiches und der Schutzzonen durch Aufsteilen oder An

bringen von Hinweiszeichen kenntlich gemacht werden.

§ 7

Kontrollmaßnahmen

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes ha

ben Probenahmen von im Schutzgebiet zum Einsatz bestimmten Düngemitteln und Pflanzenschutz

mitteln durch Beauftragte des Landratsamtes Unterallgäu zur Kontrolle der Einhaltung der Vorschrif

ten dieser Verordnung zu dulden.

(2) Sie haben die Entnahme von Boden, Vegetations und Wasserproben und die hierzu notwendi

gen Verrichtungen auf den Grundstücken im Wasserschutzgebiet durch Beauftragte des Landratsam

tes Unterallgäu zu dulden.

(3) Ferner haben sie das Betreten der Grundstücke durch Bedienstete des Trägers der öffentlichen 

Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder der von ihm Beauftragten zur 

Wahrnehmung der EigenÜberwachungspflichten gemäß § 3 der Verordnung zur Eigenüberwachung 

von Wasserversorgungs und Abwasseranlagen (EigenÜberwachungsverordnung   EÜV) in der jeweils 

geltenden Fassung zu gestatten, die hierzu erforderlichen Auskünfte zu erteilen und technische Er

mittlungen und Prüfungen zu ermöglichen.



Entschädigung und Ausgleich

(1) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung das Ei

gentum unzumutbar beschränkt und diese Beschränkung nicht durch eine Befreiung nach § 4 oder 

andere Maßnahmen vermieden oder ausgeglichen werden kann, ist über die Fälle des § 5 hinaus 

nach § 52 Abs. 4 WHG i.V.m. §§ 96 bis 98 WHG und Art. 57 BayWG Entschädigung zu leisten.

(2) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung erhöh

te Anforderungen festsetzt, die die ordnungsgemäße land oder forstwirtschaftliche Nutzung ein

schränken oder Mehraufwendungen für den Bau und Betrieb land oder forstwirtschaftlicher Be

triebsanlagen zur Folge haben, ist für die dadurch verursachten wirtschaftlichen Nachteile ein ange

messener Ausgleich nach Art. 32 BayWG i.V.m. Art 57 BayWG zu leisten.

§ 9

Ordnungswidrigkeiten

Nach § 103 Abs. 1 Nr. 7a, Abs. 2 WHG, Art. 74 Abs. 2 Nr. 1 BayWG kann mit Geldbuße bis zu fünfzig

tausend Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. einem Verbot nach § 3 Abs. 1 und Abs. 2 zuwiderhandelt,

2. eine nach § 4 zugelassene Handlung vornimmt, ohne die mit der Befreiung verbundenen In

halts und Nebenbestimmungen zu befolgen,

3. Anordnungen oder Maßnahmen nach den §§ 5 und 7 nicht duldet.

§ 10

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Un

terallgäu in Kraft.



(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung des Landratsamtes Unterallgäu über das Wasserschutzgebiet 

im Ortsteil Hasberg des Marktes Kirchheim für die öffentliche Wasserversorgung des Ortsteiles Has 

berg vom 19.05.1983 (KABI. 1983 S. 159) außer Kraft.

Mindelheim, 21. November 2011 

LANDRATSAMT UNTERALLGÄU

Weirather

Landrat



zur Verordnung über das Wasserschutzgebiet in der Gemarkung Hasberg 
(Landkreis Unterallgäu) für die öffentliche Wasserversogung des Ortsteiles 
Hasberg, Markt Kirchheim (Brunnen auf dem Grundstück FI.Nr. 350 der 
Gemarkung Hasberg)

Plan zu § 2 Abs. 2

Mindelheim, 21. November 2011 
ERALLGÄU

Zeichenerläuterung:

I wi I Fassungsbereich 

ED Engere Schutzzone 

E U  Weitere Schutzzone

Landrat



Anlage 2

zur Verordnung über das Wasserschutzgebiet in der Gemarkung Hasberg (Landkreis Unterallgäu) für 

die öffentliche Wasserversorgung des Ortsteiles Hasberg, Markt Kirchheim (Brunnen auf dem Grund

stück Fl.Nr. 350 der Gemarkung Hasberg)

Maßgaben zu § 3 Abs. 1 Nrn. 2, 3, 5 und 6

1. Wassergefährdende Stoffe (zu Nr. 2)

Es ist jeweils die aktuelle Fassung der „Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Wasserhaushalts

gesetz über die Einstufung wassergefährdender Stoffe in Wassergefährdungsklassen (Verwal

tungsvorschrift wassergefährdende Stoffe   VwVwS)" zu beachten.

2. Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (zu Nr. 2.2)

Im Fassungsbereich und in der engeren Schutzzone sind Anlagen zum Umgang mit wassergefähr

denden Stoffen nicht zulässig.

In der weiteren Schutzzone (III) sind nur zulässig:

a) oberirdische Anlagen der Gefährdungsstufen A bis C, die in einem Auffangraum aufgestellt 

sind, sofern sie nicht doppelwandig ausgeführt und mit einem Leckanzeigegerät ausgerüstet 

sind; der Auffangraum muss das maximal in den Anlagen vorhandene Volumen wasserge

fährdender Stoffe aufnehmen können.

b) unterirdische Anlagen der Gefährdungsstufen A und B, die doppelwandig ausgeführt und mit 

einem Leckanzeigegerät ausgerüstet sind.

Die Prüfpflicht richtet sich nach der VAwS.

Unter Nr. 2.2 können auch Abfälle, z.B. im Zusammenhang mit Kompostieranlagen oder Wert 

stoffhöfen, fallen. An die Bereitstellung von Hausmüll aus privaten Haushalten zur regelmäßigen 

Abholung (z.B. Mülltonnen) werden keine besonderen Anforderungen gestellt.

3. Umgang mit wassergefährdenden Stoffen außerhalb von Anlagen (zu Nr. 2.3)

Von der Nr. 2.3 sind nicht berührt:

Düngung, Anwendung von Pflanzenschutzmitteln etc. nach den Maßgaben der Nrn. 4.9, 4.10, 

6.1, 6.2, 6.5 und 6.6



  Straßensalzung im Rahmen des Winterdienstes

  das Mitführen und Verwenden von Betriebsstoffen für Fahrzeuge und Maschinen 

Kleinmengen für den privaten Hausgebrauch

Kompostierung im eigenen Garten.

Entsprechend der VAwS werden an Abfüllplätze von Heizölverbraucheranlagen über die betrieb

lichen Anforderungen hinaus keine Anforderungen gestellt.

Abwasserbehandlunesanlaeen (zu Nr. 3.1)

Nach Art. 41 Abs. 2 BayBO dürfen Hausabwässer aus abgelegenen landwirtschaftlichen Anwesen 

oder abgelegenen Anwesen, die früher einem landwirtschaftlichen Betrieb dienten und deren 

Hausabwässer in Gruben eingeleitet worden sind, in Gruben eingeleitet werden, wenn

1. das Abwasser in einer Mehrkammerausfaulgrube behandelt wird und

2. die ordnungsgemäße Entsorgung oder Verwertung des geklärten Abwassers und des Fä

kalschlamms gesichert ist.

Die vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend für die Einleitung von Hausabwässern aus 

abgelegenen landwirtschaftlichen Anwesen in Biogasanlagen (Art. 41 Abs. 3 BayBO). Die Vorbe

handlung in einer Mehrkammerausfaulgrube ist nicht erforderlich, wenn durch den Betrieb der 

Biogasanlage eine gleichwertige Hygienisierung sichergestellt ist.

Stallungen (zu Nr. 5.3)

Anforderungen an Stallungen

Bei Gülle bzw. Jauchekanälen ist zur jährlichen Dichtheitsprüfung eine Leckageerkennung für die 

Fugenbereiche entsprechend Anhang 5 Nr. 4.2 VAwS vorzusehen.

Planbefestigte (geschlossene) Flächen, auf denen Kot und Harn anfallen, sind gemäß VAwS flüs

sigkeitsundurchlässig (Beton mit hohem Wassereindringwiderstand) auszuführen und jährlich 

durch Sichtprüfung auf Undichtigkeiten zu kontrollieren.

Bei Güllesystemen ist der Stall in hydraulischbetrieblich abtrennbare Abschnitte zu gliedern, die 

einzeln auf Dichtheit prüfbar und jederzeit reparierbar sind.

Der Speicherraum für Gülle bzw. Jauche sowie die Zuleitungen sind baulich so zu gliedern, dass 

eine Reparatur jederzeit möglich ist. Dies kann durch einen zweiten Lagerbehälter oder eine aus

reichende Speicherkapazität der Güllekanäle gewährleistet werden. Hinsichtlich der Dichtheits

prüfungen wird auf den Anhang 5 VAwS hingewiesen.

Die einschlägigen Regeln der Technik, insbesondere die DIN 1045, sind zu beachten.



Der Beginn der Bauarbeiten ist dem Landratsamt Unterallgäu und dem Wasserversorgungsun

ternehmen 14 Tage vorher anzuzeigen.

6. Beweidung, Freiland, Koppel und Pferchtierhaltung (zu Nr. 6.7)

Eine dauerhafte flächige Verletzung der Grasnarbe liegt dann vor, wenn das bei herkömmlicher 

Viehweide unvermeidbare Maß (linienförmige oder punktuelle Verletzungen im Bereich von 

Treibwegen, Viehtränken etc.) überschritten wird.

7. Besondere Nutzungen (zu Nr. 6.12)

Zu den besonderen Nutzungen zählen folgende landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und 

gärtnerische Nutzungen:

Weinbau

Hopfenanbau

Tabakanbau

Gemüseanbau

Zierpflanzenanbau

Baumschulen und forstliche Pflanzgärten.

Das Verbot bezieht sich nur auf die Neuanlage derartiger Nutzungen, nicht auf die Verlegung im 

Rahmen des ertragsbedingt erforderlichen Flächenwechsels bei gleichbleibender Größe der An

baufläche.

Mindelheim, 21. November 2011 

LANDRATSAMT UNTERALLGÄU

Weirather

Landrat



33  6420.1 
 
 
Vollzug der Wassergesetze; 
Anzeige von Erdaufschlüssen im Einzugsgebiet des Brun nens für die öffentliche Was-
serversorgung des Ortsteiles Hasberg, Markt Kirchhe im 
 
 

Bekanntmachung 
 
 
Das Landratsamt Unterallgäu legt für das im beiliegenden Lageplan (Maßstab 1 : 4000) dar-
gestellte Gebiet (Teileinzugsgebiet der Wassergewinnungsanlage Hasberg) mit den Teilbe-
reichen A und B fest, dass ihm geplante Erdaufschlüsse (Bohrungen, Abgrabungen) im Be-
reich A ab 4 m unter Geländeoberkante und im Bereich B ab 10 m unter Geländeoberkante 
einen Monat vor Beginn der Arbeiten anzuzeigen sind. 
 
Diese Anzeigepflicht ergibt sich aus § 49 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Satz 3 Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG). Danach sind Arbeiten im Landkreis Unterallgäu, die so tief in den Boden eindringen, 
dass sie sich mittelbar oder unmittelbar auf die Bewegung, die Höhe oder die Beschaffenheit 
des Grundwassers auswirken können, einen Monat vor deren Beginn dem Landratsamt Un-
terallgäu anzuzeigen. Für bestimmte Gebiete kann das Landratsamt die Tiefe bestimmen, ab 
der eine Anzeigepflicht für Erdaufschlüsse besteht. 
Um die Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung im Einzugsgebiet der Wassergewin-
nungsanlage Hasberg zu erhalten, dürfen hier keine großflächigen Bodeneingriffe oder sons-
tige umfangreiche Schwächungen der Grundwasserüberdeckung erfolgen. Aus dem Grund 
hat das Landratsamt Unterallgäu im Benehmen mit dem Wasserwirtschaftsamt Kempten das 
im Anhang dargestellte Gebiet festgelegt und die Eindringtiefen bestimmt, ab der Erdauf-
schlüsse in diesem Gebiet dem Landratsamt anzuzeigen sind, damit die Zulässigkeit der 
Erdaufschlüsse hinsichtlich deren mögliche Auswirkungen auf die Bewegung, Höhe oder 
Beschaffenheit des Grundwassers geprüft werden kann. 
 
Werden Dritte mit der Durchführung der Arbeiten beauftragt, so obliegt diesen die Anzeige 
(Art. 30 Abs. 1 Satz 2 Bayer. Wassergesetz  BayWG). 
 
Der Anzeige nach § 49 Abs. 1 Satz 1 WHG sind die zur Beurteilung des Vorhabens erforder-
lichen Unterlagen beizufügen (Art. 30 Abs. 1 Satz 1 BayWG). 
 
Bei erlaubnispflichtigen Gewässerbenutzungen, gestattungsbedürftigen Anlagen nach dem 
Bayer. Abgrabungsgesetz oder nach der Bayer. Bauordnung (BayBO) gilt der Antrag auf 
Genehmigung als Anzeige (Art. 30 Abs. 1 Satz 3 BayWG). 
 
Mindelheim, 30.06.2011 
Landratsamt Unterallgäu 
 
 
 
Doris Back 
Abteilungsleiterin 
 
 




